
























































Für die Jahre von 1753 bis 1768 sind die Fischlieferungen an das 
Kloster aus den Rechnungsbüchern zu ersehen. Dar aus geht auch 
hervor, daß nur zur Hauptsache Lachse für die Tafel des Abtes würdig 
befunden wurden. Die kleinen Fische, zur Hauptsache Nasen, waren 
dem Gesinde bestimmt. 

Es wurden geliefert: 

1753 4326 Pfund Lachs 
1754 3242 Pfund Lachs 17 Pfund gemeine Fische 
1755 3018 Pfund Lachs 82 Pfund gemeine Fische 
1756 1955 Pfund Lachs 15 Pfund gemeine Fische 
1757 417 Pfund Lachs 116 Pfund gemeine Fische 
1759 2132 Pfund Lachs 
1760 209 1h Pfund Lachs 53 Pfund gemeine Fische 
1762 2719 Pfund Lachs 75 Pfund gemeine Fische 
1763 1045 Pfund Lachs 52 Pfund gemeine Fische 
1764 1631 Pfund Lachs 69 Pfund gemeine Fische 
1765 1964 Pfund Lachs 28 Pfund gemeine Fische 
1766 1737 Pfund Lachs 
1767 1675 Pfund Lachs 
1768 755 Pfund Lachs. 

Aus den Abrechnungen des Klosters gegenüber den Fischern greife 
ich nur das Jahr 1754 heraus. Da verdienten die vier Fischer von 
Dietikon jährlich zwischen 15 bis 28 Gulden und die vier Fischer von 
Oetwil von 4 bis 19 Gulden. 
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Die Limmat als Reichstraße 

Im Jahre 1447 verlieh König Friedrich, Herzog von Österreich, 
der Stadt Zürich die Befreiung vom Zoll und allen anderen Gebühren 
auf der Limmat und dem Rhein. Zuwiderhandelnde erwartete eine 
Buße von fünfzig Mark Gold, je zur Hälfte der Königskammer und der 
Stadt Zürich. Damit wurde diese Reichsstraße unter den Schutz der 
Stadt Zürich gestellt, die Aufsicht darüber ihr Überbunden und für 
freie Bahn zu sorgen. Diese Aufgabe war nicht klein, wenn man in 
Betracht zieht, wie der Flußlauf von Höngg bis zum Kessel aussah. 
In vielen Windungen und Strängen durchfloß der Fluß das breite Tal 
und veränderte bei Hochwasser stets seinen Lauf und damit auch die 
frei zu haltende schiffbare Rinne. Anderseits verursachten die Fischer 
der beiden Klöster der Stadt Zürich viel Mühe und Ärger mit den 
Wuhren und Fischfächern. 

In den Stadtbüchern III wurde im J ahre 1494 in bezug auf das 
Urbar der Grafschaft Baden und der Tagsatzung zu Baden dieses 
Aufsichtsrecht eingetragen. Es wurde vorgeschrieben, daß keine Über
schläge und F ach mehr gemacht werden durften. Die Fahrrinne hatte 
bis auf den Boden offen zu sein bei einer Breite von 36 Schuh. Zu
widerhandelnde erhielten eine Buße von zwei Mark Silber oder Über
weisung an den Landvogt zu Baden. 

Schon im J ahre 1430 hatte der Rat der Stadt Zürich dem Bürgi 
Fischer und dem Kloster Wettingen bewilligt, unterhalb dem Gießen 
Fach und überschlag anzulegen, sofern sie die Reichstraße nicht schä
digten. Im Jahre 1510 beklagten sich Dietikon und Schlieren gegen
über dem Kloster Fahr, durch dessen Wuhr und Verstopfung des 
Vogelgießens werde die Limmat immer mehr auf ihre Seite gedrängt. 
Dadurch werde Land weggetragen und damit Kirche und Dorf in 
Gefahr gebracht. Fahr mußte das Wuhr verkürzen und den Strangen 
wieder öffnen. Auch im Jahre 1594 mußten die Gesandten in Baden 
wieder in gleicher Sache einen Augenschein vornehmen und das Kloster 
Fahr verhalten, alle erstellten Anlagen wieder zu entfernen. Für diese 
Arbei t hatte das Kloster vier Arbeiter zu stellen. So ziehen sich die 
Klagen über das selbstherrliche Verhalten des Propstes vom Fahr 
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Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hindurch. Dessen Bemühen, durch Ablei
tung der Limmat immer wieder Land zu gewinnen, wurde von den 
Gemeinden und dem Kloster Wettingen hartnäckiger Widerstand ge
leistet. Unterstützt wurden sie von den Schiffmeistern der Stadt, die 
für die Offenhaltung der Reichstraße sorgten. 

Ungeahnte Folgen brachte ein Nachtbubenstreich der Würenloser 
Jugend im Jahre 1667, als sie aus Übermut im Kessel eine Eiche in die 
Limmat rollen ließ. Am 17. Dezember fuhr ein großes Schiff mit Kauf
mannsgütern beladen von Zürich ab mit der Bestimmung Augst. Vor 
Altstetten fischte Rudi Schwyzer aus Oetwil und ließ dem Schiffmeister 
die Warnung zukommen, daß im Kessel zu Würenlos eine große Eiche 
quer im Limmatbett liege. Das Schiff werde den Kessel kaum durch
fahren können. Darüber erschrak der Schiffmeister mit seinen Knech
ten sehr, denn ohne die Warnung hätten sie im Kessel Schiffbruch 
erlitten und dabei die Güter, ja sogar ihr Leben verlieren können. Sie 
fuhr·en nun vorsichtig in den Kessel ein und bemerkten eine ungefähr 
15 Meter lange Eiche quer im Wasser liegen. Der Schiffmeister er
stattete dem Weibel zu Würelos Anzeige und fragte auch nach den 
Übeltätern. Der Weibel nannte des Heitzlins und des Müllers Sohn 
sowie verschiedene jüngere Burschen aus dem Dorf. 

Mit viel Mühe zog man die Eiche an das Ufer. Voller Zorn und 
Rache erstattete der Schiffmeister dem Rat der Stadt Zürich Anzeige 
mit dem Begehren um strenge Bestrafung der Burschen. Zudem ver
langte er Schadenersatz. Die Rechnung berücksichtigte den Zeitver
lust, Verspätung der Ankunft in Augst, Speise und Trank in Würenlos 
mit 20 Gulden 30 Schilling. Wegen den Umtrieben und Lebensgefahr 
wurden nochmals 22 Gulden 16 Schilling in Rechnung gestellt, so daß 
schließlich der Schiffmeister und seine Knechte vom Niederwasser 
Zürich total 43 Gulden 6 Schilling beanspruchten. 

Der Rat der Stadt Zürich übermittelte Anzeige und Forderung am 
13. Januar 1668 dem Landvogt von Baden zur gebührenden Bestra
fung der Burschen und Bezug des Schadenersatzes. Dies war ein teurer 
Nachtbubenstreich, zeigte aber auch zugleich, wie mit aller Strenge 
die Reichstraße der Limmat betreut wurde. 
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